
 

           ,       

_________________________________                                              __________________________________ 

Zuwendungsempfänger Ort, Datum 

  

 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

LWL-Dezernat Jugend und Schule 

Sachbereich Verwendungsnachweisprüfung 

 

48133 Münster 

 

 

Verwendungsnachweis XXXX 

Förderung aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen 

nach den Richtlinien über die Förderung anerkannter Einrichtungen  

der Familienbildung in Nordrhein-Westfalen 

vom 

 

 

 

Az.: 50-0401-     -07      

 

 

Einzelnachweis zu Art. 1; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum 

Gebührennachlass für sozial benachteiligte Familien  

 

Durch Zuwendungsbescheid(e) des LWL – Dezernat Jugend und Schule 

vom        über       € 

vom        über       € 

wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahme(n) insgesamt bewilligt:       € 

Es wurden insgesamt ausgezahlt:       € 

Hiervon wurden insgesamt gem. Art. 1 der Richtlinie eingesetzt:        € 

Zu viel erhaltene Landesmittel/Erstattungsbetrag:       € 
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I. Sachbericht 

Gem. Art. 1 Nr. 1.2.1: Anteilige Übernahme von Teilnahmebeiträgen/Gebührennachlass 

 

Anzahl der 

Veranstal-

tungen 

Art der Veranstaltungen 

Teilnehmer:innen  

(Ist-Zahlen) 

Erwachsene 

      
Individueller Gebührennachlass gem. 

Nr. 1.2.1 bei Kursen 
      

      

Individueller Gebührennachlass gem. 

Nr. 1.2.1 bei mehrtägigen 

Bildungsveranstaltungen  

      

 

 

Gem. Art. 1 Nr. 1.2.2: Teilnahme von Kindern bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen  

 

Anzahl der 

Veranstaltungen  

Anzahl der 

Kinder 

            

 

Gem. Art. 1 Nr. 1.2.3: Maßnahmen für Kinder bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen  

 

Anzahl der Maßnahmen 

Anzahl der 

Kinder 

 

            

 

Gem. Art. 1 Nr. 1.2.4: Maßnahmen für Kinder, die fachlich an die Bildungsmaßnahmen der 

Eltern anknüpfen  

Anzahl der Maßnahmen Anzahl der Kinder 
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II. Zahlenmäßiger Nachweis 

 

Nachweis (01.01. – 31.12.2024) Anzahl der Personen Förderbetrag 

Individueller Gebührennachlass gem. Nr .1.2.1 

bei Kursen  
 

- 30,00 € je Person und Kurs   
 

- abweichend vom Pauschbetrag gewährter 

Gebührennachlass insgesamt 

      
 

      

 

 
 

x 30,00 € 
 

 

 

 

 
 

      € 
 

 

      € 

Individueller Gebührennachlass gem. Nr. 1.2.1 

bei mehrtägigen Bildungsveranstaltungen  
 

- 39,00 € je Tag und Person 
 

- abweichend vom Pauschbetrag gewährter 

Gebührennachlass insgesamt 

 
 

      
 

      

 

x 39,00 € 
 

 

 

 

 
 

      € 
 

 

      € 

Teilnahme von Kindern bei mehrtägigen 

Bildungsveranstaltungen gem. Nr. 1.2.2  
 

- 39,00 € je Tag und Kind 
 

- abweichend vom Pauschbetrag gewährter 

Gebührennachlass insgesamt 

 

      
 

      

 

 
 

x 39,00 € 
 

 

 

 

 
 

      € 
 

 

      € 

Maßnahmen für Kinder bei mehrtägigen 

Bildungsveranstaltungen gem. Nr. 1.2.3 (je 

Person und Tag) 

               x 39,00 €       €     

Maßnahmen für Kinder, die an 

altersentsprechenden Maßnahmen teilnehmen, 

die fachlich an die Bildungsmaßnahmen der 

Eltern anknüpfen gem. Artikel 1 Nr. 1.2.4  

  (je Unterrichtsstunde) 

 

      x 15,00 €       € 
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tatsächlich entstandene Kosten für Maßnahmen 

für Kinder, die an altersentsprechenden 

Maßnahmen teilnehmen, die fachlich an die 

Bildungsmaßnahmen der Eltern anknüpfen gem. 

Artikel 1 Nr. 1.2.4 (je Unterrichtsstunde) 

   

Zeiten vor und nach Maßnahmen für Kinder 

gem. Artikel 1 Nr. 1.5.4.2 e) 

(Eingabe der Anzahl der Maßnahmen) 

      x 15,00 € * 2/3  

Summe nachgewiesener Mittel:       € 

 

 

III. Bestätigungen 

 

Die Zuwendungsempfängerin/ der Zuwendungsempfänger erklärt, dass  

 die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet 

wurden, 

 

 die in diesem Verwendungsnachweis gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 

 

 die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die 

Angaben im Verwendungsnachweis mit den Unterlagen und Belegen übereinstimmen, 

 

 mit Einnahmen aus Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen keine Gewinne erzielt 

wurden, 

 

 die den Maßnahmen zugrundeliegenden Belege für die Dauer von 5 Jahren in der 

Einrichtung/beim Träger vorgehalten werden und der Bewilligungsbehörde auf Anforderung 

jederzeit Einblick in die Bücher gewährt wird, 

 

 die Förderung / der Gebührennachlass im Einzelfall aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen 

gemäß Förderrichtlinie eingesetzt wurde, 

 

 er/sie die Förderung für eine anerkannte Einrichtung der Familienbildung, die nach den 

Vorschriften des Weiterbildungsgesetzes von dem zuständigen Fachministerium bzw. dem 

zuständigen Landesjugendamt anerkannt ist (§ 15 WbG), oder ggf. für deren Zweig- oder 

Nebenstellen verwendet hat. 

 

IV. Hinweis 
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Nicht benötigte Landesmittel überweisen Sie bitte unter Angabe des Verwendungszwecks, den Sie 

bitte vorab bei uns erfragen, auf folgendes EPOS-Konto der 

 

Landeskasse Düsseldorf 

Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 

IBAN: DE59 3005 0000 0001 6835 15 

 

Beachten Sie bitte unbedingt, dass die Erstattung an die Landeskasse erfolgen muss! 

 

 

 

 

      __________________________________ 

(Ort, Datum) (Rechtsverbindliche Unterschrift) 

 

      

(Name, Funktion) 

 


